
Liebe Eltern,  
 
mit reichhaltigen Terminangeboten dürfen wir uns im neuen Schuljahr bei Ihnen melden!  
  

Informationsabende 2013 - Einladung im Anhang 
Der Landesverband hat in Zusammenarbeit mit dem Landesschulrat für das Schuljahr 2013/14 
Informationsabende zum Thema "Neue Mittelschule" organisiert. Als Referentin fungiert u.a. 
Landesschulinspektorin Barbara Pitzer. Die erste Veranstaltung startet am 2. Oktober im Bezirk 
Eferding. Alle weiteren Termine finden Sie in der beiliegenden Einladung.  
Bitte merken Sie den Termin jetzt schon vor. Wir laden alle ElternvertreterInnen und 
interessierten Personen sehr herzlich zur Teilnahme ein! 
  

Elternvereine (SchUG §63)  
Die Schulleiter haben die Errichtung und die Tätigkeit von Elternvereinen zu fördern, die 
satzungsgemäß allen Erziehungsberechtigten von Schülern der betreffenden Schule zugänglich 
sind. Die Organe des Elternvereines können dem Schulleiter und dem Klassenvorstand 
Vorschläge, Wünsche und Beschwerden mitteilen; der Schulleiter hat das Vorbringen des 
Elternvereines zu prüfen und mit den Organen des Elternvereines zu besprechen. 
Elternvereine sind das Bindeglied zwischen Eltern, KlassenelternvertreterInnen, LehrerInnen u. 
Behörden.  
  

Klassen - und Schulforum (SchUG §63a) 
(14) Zu den Sitzungen des Schulforums, ausgenommen Sitzungen auf Grund des § 26a des 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 302/1984, sind der Vertreter der Klassensprecher 
(§ 59 Abs. 2 Z 2) und, falls an der Schule ein Elternverein besteht, der Obmann des 
Elternvereins einzuladen. Sofern Tagesordnungspunkte Angelegenheiten betreffen, die die 
Beteiligung anderer Personen (zB andere Lehrer, Klassensprecher, Bildungsberater, Schularzt, 
Leiter des Schülerheimes, Schulerhalter) zweckmäßig erscheinen lässt, hat der Schulleiter 
(Klassenlehrer, Klassenvorstand) auch diese Personen einzuladen. Die Einladung von 
Klassensprechern ist nur zulässig, wenn dies auf Grund der besonderen Verhältnisse, 
insbesondere der Zeit der Sitzung, möglich ist. An Privatschulen ist in Angelegenheiten des Abs. 
2 Z 1 lit. h bis j jedenfalls der Schulerhalter einzuladen. Den nach diesem Absatz Eingeladenen 
kommt beratende Stimme zu.(15) Über den Verlauf der Sitzungen ist eine schriftliche 
Aufzeichnung zu führen, die den jeweiligen Mitgliedern zugänglich zu machen ist. 
  

Ausführliche Informationen zum SchUG finden Sie unter 
http://www.bmukk.gv.at/schulen/recht/index.xml 
  

Schulanfangszeitung des KFV 
Der Katholische Familienverband hat eine neue "Schulanfangszeitung" erstellt. In der 24-
seitigen Zeitschrift sind alle wesentlichen Informationen für ElternvertreterInnen in 
übersichtlicher Form aufbereitet. Die „Schulanfangszeitung“ ist gegen Portoersatz kostenlos 
erhältlich und kann beim Katholischen Familienverband unter der Telefonnummer 01/51552–
3201 oder per E-Mail info@familie.at bestellt werden. Die Publikation kann auch unter 
www.familie.at/schulanfangszeitung heruntergeladen werden. 
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Statutenänderungen 
Auch in diesem Schuljahr werden wieder 52 Hauptschulen zu Neuen Mittelschulen. Sollten Sie 
aus diesem Grunde eine Änderung des Vereinsnamen in Betracht ziehen, kann dieser durch eine 
Statutenänderung im Rahmen einer Generalversammlung angepasst werden.  
  

Freie Tage und Schulferien  
Ferientermine im Schuljahr 2013/14 finden Sie auf der Rückseite beiliegender Einladung. 
  

Ganztägige Schulformen - Angebot wird ausgeweitet 
Das Angebot an ganztägigen Schulformen wird ausgeweitet. Die Vorerhebungen dazu fanden 
bereits gegen Ende des vorigen Schuljahres statt. Zusätzliche 56 Standorte wurden genehmigt. 
Wie viele davon letztendlich auch geführt werden, hängt vom Interess der Eltern am jeweiligen 
Standort ab, das mit Beginn des neuen Schuljahres erhoben wird.  
  

Kostenloses Materialienpaket für ElternvertreterInnen 
Zentrum polis – Politik Lernen in der Schule, die zentrale Einrichtung Österreichs für politische 
Bildung und Menschenrechtsbildung an Schulen, hat für Elternvertretungen ein kostenloses 
Materialienpaket zusammengestellt. Diese Institution möchte Sie gerne bei ihrer wichtigen 
Arbeit für eine gute Schulpartnerschaft unterstützen und haben daher Themen ausgewählt, die 
sich dafür besonders eignen: 
_ Klassengemeinschaft 
_ Prävention gegen Mobbing 
_ Demokratie in der Schule 
_ Partizipation von Kindern und Jugendlichen 
Darüber hinaus enthält das Paket auch eine Ausgabe von polis aktuell für die Volksschule. Das 
Paket wird für Elternvertretungen kostenlos versendet – solange der Vorrat reicht! Nähere 
Informationen und Online-Bestellung: www.politik-
lernen.at/site/gratisshop/shop.item/106260.html , www.politik-lernen.at > Shop > 
Materialienpaket für Elternvertretungen an Schulen 
  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen erfolgreichen Schulstart! 
  

Mit freundlichen Grüßen 
  

Kurt Süss Präsident 
Irmgard Pascher Sekretariat 
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